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Ich habe mich mit den neuen Regelungen noch nicht ausführlich beschäftigt. Was du aber
IMMER tun kannst, ist eine Stellungnahme zu einer Beurteilung zu schreiben. Die muss dann zu
deiner Beurteilung geheftet werden. Wie viel das hilft, kann ich aber nur schlecht beurteilen.

Bislang galt übrigens auch, dass Verwendungseignungen sich nicht nur auf die eigene Schule
beziehen sollten, sondern das gesamte Bildungswesen im Blick haben sollten.

1https://www.lehrerforen.de/thread/46957-verwendungseignung/?postID=441846#post441846
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